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Index

72/13 Studienförderung

Norm

StudFG 1992 §27;

StudFG 1992 §75 Abs4;

Rechtssatz

Nach dem klaren Wortlaut des § 75 Abs 4 StudFG 1992 sind nur Studierende, die nach den seinerzeit geltenden

Vorschriften des StudFG 1983 die erforderlichen Zeiten des Selbsterhaltes bereits nachgewiesen haben, als

Selbsterhalter im Sinne des StudFG 1992 anzusehen. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, also ein derartiger

Nachweis unter der Geltung des StudFG 1983 nicht geführt, sondern diese Frage erst im zu beurteilenden

Beihilfenverfahren 1994 geltend gemacht worden ist, muss die notwendige Überprüfung der Selbsterhaltungsfähigkeit

nach den Bestimmungen des § 27 des StudFG 1992 vorgenommen werden. Die Übergangsbestimmung des § 75 Abs 4

StudFG 1992 verhindert nur, dass Beihilfenbezieher, die bereits den Nachweis als Selbsterhalter geführt haben, diesen

Status im Hinblick auf die strengeren Kriterien des StudFG 1992 verlieren.
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